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Allgemeine Chronik

Landesverteidigung

Zivildienst und Dienstverweigerung

Die sich um die Armeebestände sorgende SiK-NR des Nationalrates forderte mit einer
weiteren Kommissionsmotion den Bundesrat auf, dafür zu sorgen, dass auch
Zivildienstleistende für die Öffentlichkeit erkennbar gemacht werden, so wie die
Militärdienst- und Zivilschutzleistenden, die auch auf der Strasse als solche erkennbar
seien. Damit sollen „mindestens in diesem Bereich” gleichlange Spiesse geschaffen
werden, so die Kommission in ihrer kurzen Begründung zum Anliegen, das jedoch von
neun Kommissionsmitgliedern nicht mitgetragen wurde.
Die Regierung stellte dem kurzen und klaren Antrag eine längere Reaktion gegenüber.
Geltende Normen liessen die geforderte Erkennung bereits zu, denn es gebe
entsprechende Kleidungsstücke bereits, sie seien jedoch nicht als Uniform zu fassen
und überdies gelte keine Tragpflicht. Letztere sei auch nicht durchsetzbar, so die
Einschätzung des Bundesrates, weil die Zivis bei mehr als 5'000 Stellen und Betrieben
ihre Dienste leisten und auch von diesen geführt werden. Anders als
Militärdienstleistende und Zivilschützer sind Zivildienstleistende nicht aus
völkerrechtlichen Verpflichtungen angehalten, Uniformen zu tragen – sie sind nicht
einer Truppe angehörig. Diverse weitere Einschränkungen, beispielsweise
Hygienerichtlinien in Pflegeeinrichtungen, sprächen zusätzlich gegen ein strenges
Bekleidungsreglement. Seit 2016 gibt es die freiwillige Kennzeichnung für den
Zivildienst und sie hatte damals Kosten von rund CHF 500'000 verursacht. Rund CHF
1,8 Mio. würde es nach Rechnung der Regierung jährlich kosten, wenn eine umfassende,
uniforme Kleidungslinie an die Zivis abgegeben würde, was einer Verdreifachung der
Kosten entspräche. In der Summe kam der Bundesrat zum Schluss, die Motion sei nicht
zu unterstützen. 

In der Ratsdebatte prägten die SVP-Fraktion, respektive ihre Exponenten in der SiK,
Roger Golay (mcg, GE) und Werner Salzmann (svp, BE), den Diskurs. Beide Redner
führten ein Gerechtigkeitsargument an. Es sei wichtig, dass auch Zivildienstleistende,
wie andere Dienstpflichtige auch, erkannt würden. Es sei ferner wichtig, dass erkennbar
sei „wer Zivildienst leistet und welche wertvolle Arbeit auch Zivildienstler vollbringen”,
so Salzmann. Dagegen wurde vorgebracht, dass die Vielfalt der Tätigkeiten, denen die
Zivildienstleistenden nachgehen zu gross sei und unmöglich allgemein geltende
Weisungen herausgegeben werden könnten. Bundesrat Schneider-Ammann blieb nicht
viel mehr übrig, als die bereits vorgebrachten Gegenargumente noch einmal darzulegen
– erfolglos: Die grosse Kammer überwies die Motion mit 103 zu 69 Stimmen und sechs
Enthaltungen an die Ständekammer. 1

MOTION
DATUM: 15.06.2017
MAXIMILIAN SCHUBIGER

1) AB NR, 2017, S. 1141 ff.; BU, BZ, 16.6.17
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